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500 Mitgliedern — bei dem Umftande, als ihre Vorfteher die Exträgniffe der reichen

Stiftungen verpraßten, entweder innerhalb der Kloftermanern ein erbarmungswiirdiges

Dafein führen, oder fich außerhalb derjelben durch allerlei, mit den Dxdensregeln

feineswegs immer im Einflang ftehende Gefchäfte ihren Lebensunterhalt verdienen.

Das war der Zuftand der Bukowina, als Öfterreich von diefem Lande Befiergriff.

Seit der Befiergreifung.

Vom Jahre 1777 bis 1786. — Am Schluffe jener Denkfchrift voll leuchtender

 Marheit, die General Freiherr von Splenyi am 10. December 1774 — alfo drei

Monate nach dem Einmarjche der Faiferlichen Truppen — der Centralvegierung vorlegte

und in der er jein Neformprogramm entwickelte, hat er mit einem Nachdrud ohnegleichen

auf die Nothwendigfeit einer Erbhuldigung hingewiejen. E3 entjprach dies den Ideen

der Zeit und den Anjchauungen der damaligen Träger der Staatsgewalt. Er winfchte

gleichjam jede einzelne Berjon der neugeiwonnenen Landichaft Durch einen feierlichen Eid

der Treue feiter an das neue Staatswejen zu fnüpfen. Er fchreibt jedes winfchenswerthe

Detail diejes feierlichen Acte3 vor, und merfwiirdiger Weife ift Dann fpäter die Huldigung

genau in derjelben Weife vollzogen worden, wie er fie dachte und befchrieb. Bis zur Voll-

ftredung jeines Programmes verflofjen aber faft drei Jahre. Exft nachdem die lebten

Verhandlungen mit der Pforte über die Grenzregulirung ihren endgiltigen Abjchluf

gefunden hatten, ordnete der Hoffriegsrath im Auftrage der Krone am 28. Suni 1777

die Vornahme der Huldigung an. Dieje Feierlichkeit wurde auf den 12. October 1777

feitgeftellt, Czernowiß als Huldigungsort beftimmt und der Adminiftrator Freiherr von

Splenyi zum Ffaiferlichen Commiffär ernannt. Ihm fiel jelbftverftändlich auch die Rolle

des Drdners der Feitlichkeiten zu.

Drei Monate währten die Vorbereitungen zu dem Fefte, das der impofanten Kumd-

gebung in würdigjter Weije entfprechen jollte. Wie ganz verändert gegen die früheren

Zuftände mochte ein Fremder die Stadt damals finden. Man weiß, dab das „Städtel“

Szernowig nur ein ärmliches Dorf war, das faum 900 (mit der VBorftadt NRofch zufammen

1620) Seelen zählte und nur wenige gemanerte Häufer, zumeift nur Fümmerliche Hütten

bejaß. Splenyr’s ımermüdlicher Sorgfalt war e8 zu danfen, daß e8 gelang, Unterkunft für

zahlreiche Gäfte, für große Truppenabtheilungen aller Waffengattungen und windige

Stätten für die Vornahme der feierlichen Handlung zu fchaffen. Der Pla vor dem

Gebäude de3 Faiferlichen Commifjärs war in einen „schönen Garten“ umgewandelt,

geziert mit einer hochragenden Ehrenpforte, mit Obelisten im Schmude von Flaggen und

Neifig, mit Pyramiden, die in ihren Feldern große fymbolische Bilder umd auf der
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ftumpfen Spige auffliegende Adler zeigten. Für den Act der Huldigung wurde ein großes
Bretterhaus gezimmert, das einen, ganz mit Zannenreifig tapezirten Saal in feiner
Mitte barg. Am 12. October 1777 war Gernowig die Stätte einer exrhebenden Feier.
Das Land war vertreten durch die Nepräfentanten aller jeiner Corporationen. Die im
Lande wohnenden Adeligen waren perfönlich geladen und erichienen; jedes Slofter war
durch zwei Mönche, die Geiftlichfeit eines jeden Bezirkes dich die Erzpriefter umd zwei
Bopen, jede Gemeinde durch zwei Abgeordnete vertreten. Nach dem feitlichen Aufzuge
fand um 9 Uhr Morgens im Huldigungsjaale die feierliche Eidesleiftung ftatt. Der vom
Kanzler Cheresful vorgelefene Huldigungseid wurde von allen Vertretern Wort für Wort
(aut und feierlich nachgefprochen. Endlofer Jubel der Landesvertreter und des Bolfes,
Mufif und Kanonendonner verfündeten weithin, daß die Bufowina den Eid der Treue
geleiftet. An die Huldigung reihte fich die Kirchliche Feier in der Dreifaltigkeitsficche,
two der Radauer Bischof Dofithen Chereskul, umgeben von zahlreichem Cferus pontificirte.
Um 3 Uhr begann das Fefteffen an 27 Tafeln mit je 26 Gededen. Abends war dann
großer Ball und beim Beginn der feftlichen Stadtbeleuchtung, wobei der Blab vor der
Behaufung des Faiferlichen Commiffärs im Lichte von 5000 Lampen erftrahlte, wurde
ein großes Feuerwerk abgebrannt, das an und für fich den damaligen Stadtbewohnern
eine bisher unbefannte Erfcheinung aus der Fremde war, Die erite Feuerfront zeigte
die Worte: „Vivat Maria Theresia, vivat Josephus II“. Am Tage darauf — am
13. October — wurden die faiferlichen Truppen, die in der Stärke von 1697 Mann
in Helten außerhalb der Stadt Ingerten, reichlich bewirthet.

Sechs Monate nach diefem Fefte— im April 1778 — Ichied Freiherr von Splenyi
aus der Yukorina, indem er, feinem Wunfche gemäß, zur Operationsarmee berufen
wurde, die eben damals im Aufmarfche gegen Breußen begriffen war. Der Exbe feines
Antes, jeiner Geiftesrichtung und feiner Neformgedanfen war General Karl Freiherr
von Enzenberg, der am 6. April 1778 die Function eines Adminiftrators der
Bufowina übernahm.

As Commandant des zweiten walachifchen Grenzregimentes in Sieb enbürgen,
in welcher Stellung er faft 15 Jahre bis zu feiner Berufung als Adminiftrator der
Buforwina verblieb, hatte Enzenberg nicht nur die Militärgewalt, fondern auch die
Civilverwaltung des ganzen Grenzdiftriets in feiner Hand gehabt und damit eine Schule
der Entwiclung jeines Sinnes für politifche Organifationen durchgemacht. Der Umstand,
daß er mit der Verwaltung eines Gebietes betraut war, das zumeift von Aumünen
bewohnt ift, alfo von einem Wolfe, defjen Stammesgenoffen den größten Theil der
Bevölkerung der Bufowina bildeten, machte ihn fir die Erfüllung feines Berufes in dem
nengeivonnenen Kronlande bejonders geeignet. Er kannte genau die Sitten und Gebräuche,
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die Gewohnheiten und die Sprache diefes Volkes und wußte die gewonnenen Erfahrungen
bejtens zu verwerthen. Darum hat er auch auf feinem neuen Berwaltungspoften mit
erjtaunlicher Nafchheit die Kenntnig der Landeszuftände, der Sitten und Bedürfniffe, der
Tugenden und Fehler der einzelnen Gefellfchaftsclaffen des ihm zur Berwaltung

 
General Karl Freiherr von Enzenberg.

anvertrauten Landes erworben. Er ericheint eben als einer jener Generale des öfter-
veichifchen Heeres, die mit allen militärischen Tugenden ein hohes organifatorisches
Zalent verbanden. Alle Zweige des öffentlichen Lebens faßt er ins Auge; beftrebt, das
Leben des Volfes aus eigener Anfchauung kennen zu lernen, reitet ex durch alle Thäler
des Landes umd fucht ex jelbft die einfamen Gehöfte auf, um die Lage und die Bedinfniffe
des Volkes zu erfunden. So war es möglich, daß ex bereit anderthalb Jahre nach dem

Bufomwina. 9
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Antritte feines Amtes in fünf Denkjchriften (October 1779) auf Verlangen der
Gentralvegierung in trefflicher Weijfe über den Zuftand des Buchenlandes berichten und
jeine Reformvorfchläge erftatten konnte. In einfchneidenden Zügen hat er da die trostlofen
Huftände des Landes gejchildert, die Mittel zur Abhilfe erörtert und Ichließlich fein
Reformprogramm entwicelt. Das Leben und Treiben der einzelnen Sejellichaftsclaffen,
die Beitenerung der Bauern, das driidkende Verhältnif derjelben zu den Grumdherren, die
Neformbedürftigkeit der ftädtifchen Verwaltung, der erfchrecfende Mangel an Bildung
und Gefittung bei der Welt- und Sloftergeiftlichfeit, die Vernachläffigung der Landes-
eultun-Angelegenheiten, der Mangel einer Wohlfahrts- und Sicherheitspolizei, all’ dies
findet in jeinen Staatsjchriften die ausführlichite, zumeift düfterfte Beleuchtung.

_ Diefe Denkfchriften waren es, welche die Centralvegierung bejtimmten, mm endlich,
nachdem im Großen und Ganzen feit 1774 der status quo im Lande aufrecht erhalten
worden war, die Verhandlungen über die definitive Negelung der Berhältniffe und über
die Organifation der Verwaltung des neuerworbenen Kronlandes in Fluß zu bringen. An
diefem Probleme ift mım jahrelang gefonnen, verjucht und gearbeitet worden, aber nur
zögernd umd taftend jchritt man vorwärts. Der Adminiftrator des Landes, General
Enzenberg, der Commandivende in Galizien, Feldmarschall-Lieutenant Schröder, der
dortige Landeschef Graf Brigido, der Hofkriegsrath, der böhmisch-öfterreichifche Hoffanzler
und endlich der Staatsvath haben nacheinander auf Grund Faiferlicher Aufforderung ihre
Meinungen und Pläne über die durchzuführenden Reformen in der Bufowina zu
Ichriftlichem Ausdrude gebracht.

Kraft Eaiferlicher Entfcehliefung vom 18. Janıar 1780 wurden General Enzenberg
und der Oberfriegscommiffär Wagmuth als Stellvertreter des Generals Schröder nad)
Wien berufen, ım beim Hoffriegsrathe an der großen Berathung über die Negelung der
Bufowiner Verhältniffe theilzunehmen. Diefe Berathungen währten vom 4. bis 15. April
1780, ımd die Nejultate derfelben wurden unverzüglich dem Kaifer vorgelegt. Sie
umfaßten alle wichtigen Fragen der Zukunft des Landes und bezogen fich auf die Stellung
desjelben im NeichSverbande, auf die Neform der -Firchlichen Angelegenheiten, auf die
Errichtung von Schulen, auf die neuen Zuwanderer griechiich-fatholiichen Befenntnifjes,
auf die Einrichtung der politischen Landesbehörde, auf die Begünftigung der Armenier,
um den Handel zu heben, auf die Verhältniffe dev Juden, auf das Mauthiwefen, auf den
Neiinzfuß, auf die Bejchränfung der Einfuhr des Branntweins und des Steinjalzes, auf
Straßenbau und andere Communicationsmittel,

Der Kaijer verjchob die Entjcheidung über die vorgefchlagenen Neformen md gab
am 21. April 1780, wo noch das fefte Vorhaben beftand, auf der geplanten Kaiferreife
nach Galizien und Rußland auch die Bukowina zu befuchen, die Erklärung ab, er wolle fich
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jelbft während des Aufenthaltes in der Bukorwina die Überzeugung von der Möglichkeit der

vorgefchlagenen fünftigen Einrichtung des Landes verjchaffen. Aın 26. April (1780) trat
der Ktaifer feine Reife an; im Verlaufe derjelben wide jedoch der Plan, die Bukowina
zu bejuchen, fallen gelafjen. Exjt während der Heimveife nahın der Kaifer den abgeriffenen
Faden der Verhandlungen über die Bufowiner Frage wieder auf und richtete am
5. Auguft 1780 jenes denfwiürdige Handfchreiben an den Commandirenden in Galizien,
worin derjelbe aufgefordert wurde, im Vereine mit dem Landeschef ein Gutachten über
die Neformfrage der Bufowina abzugeben. Zum evften Male ift da der unglückliche
Gedanke einer Angliederung des Landes an Galizien zum Ausdrude gelangt.

Ehe noch das verlangte Gutachten abgegeben werden konnte, trat ein ungemein
intereffanter Zwifchenfall ein. Ein Mann aus dem fernen Often erschien in Wien als
„Abgeordneter der Bufowina”, um im Namen des Adels umd der Geiftlich keit
jeines Vaterlandes die Klagen, Bitten und Wiinfche der verfchiedenen Sejellfchaftsflaffen
vor den Thron zu bringen. Am 13. November 1780 überreichte nämlich der Bojar
Bafilius Baljchs als Abgeordneter der Bufowina der Gentralregierung eine höchft

bedeutfame Denkjchrift, Darin jchildert er in einfchneidenden Zügen die WVerhältniffe
feines Vaterlandes, den Zuftand des Adels, der Geiftlichkeit, der Bauern, die Corruption
in den Klöftern, den Verfall des Handels. Er decft nicht nur die Wunden auf, überall
bringt er auch die nöthigen Heilmittel in Vorfchlag und bezeichnet in beredter MWeife die
‚Biele der inneren Bolitif, die in dem neuen Neichslande erftrebt werdenfollten. Jede feiner
lagenift durch patriotifchen Schmerz geadelt und die ganze Denkjchrift wird ducchfteömt

von der Wärme patriotifcher Empfindung und von der unbedingten Hingebung an die
große Monarchie, der fein Vaterland angegliedert werden joll. Auch über diefe Vorfchläge
und Winjche verjchob der Kaifer durch feine Entjchliefung vom 25. November 1780 die

Entjcheidung bis zum Einlangen der Gutachten Schröder’s und Brigido’S. Am 30. November
trafen diejelben endlich in Wien ein. Aber auch jeit wich der Katfer der endgiltigen Ent-
Iheidung aus und forderte die böhmifch-öfterreichiiche Hoffanzlei zu einer beftinmten
Hußerung über das Bufowiner Neformwerk auf. Am 17. Februar 1781 kam die Hof-
fanzlei dem erhaltenen Auftrage nach und begleitete Brigido’s Denkfchrift mit ihrem

Gutachten, dem aber der Oberftfanzler, Graf Blümegen, feine eigene höchit beachtens-

werthe Erklärung beijchloß. Der jcharffinnige und weitblicende Staatsmann fprach fich
entjchieden dagegen aus, daß das Land an Galizien angegliedert oder gar in zwei Theile
zerriffen werde, ev that dies mit der bezeichnenden Forderung, „daß die Bufowina

feineswegs mit anderen Provinzen vereinigt, jondern al3 ein ganz abgefondertes Land
und joviel möglich nach den jegigen Gebräuchen und Sitten behandelt und darnac)
getrachtet werden follte, die Zuneigung und das Vertrauen der moldauischen Nation auf

9*
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das möglichfte zu gewinnen." Schwerlich wird man mit der Annahme fehlgehen, daß diefe
Worte des Elugen Staatsmannes einen großen Einfluß auf den Kaifer ausübten, denn
mit Handjchreiben vom 20, Mai 1781 brachte ex eine von feinem bisherigen Sdeengange
abweichende, hochfinnige Entjchließung zum Ausdrude, Seßt war von feiner Zerreißung
des Landes, von feiner Angliederung desjelben an Galizien die Nede. Der Staifer erklärte:
„Seo habe aus wichtigen Betrachtungen für gut befunden, den Bukowiner Diftriet derzeit
noch unter dev weiteren Leitung des Hoffriegsrathes zu belaffen“. Er gab daher dem
Hoffriegsrathe den Auftrag, auf der Grumdlage der bisher fchier endlos dauernden
Beratdungen ein Programm der in der Bukowina durchzuführenden Reformen endgiltig
zu entwerfen. Nachdem e3 mit Höchfter Rafchheit jchon am 24. Mai 1781 vollendet und
dann noch dem Staatsrathe zur legten Begutachtung übergeben worden war, ertheilte der
Kaifer am 18. Auguft dem Neformprogramme, das die Summe aller aus den überlangen
Beratdungen gewonnenen Exgebniffe in fich jchloß, feine Genehmigung. Der Hoffriegsrath
hat num dasjelbe in Form einer „Belehrung“ dem Landesverwejer der Bukowina,
Sreiheren von Enzenberg, am 21. Auguft 1781 mit dem Auftrage übermittelt, Dieje
„Belehrung“ bei der Durchführung der Reformen als unmwandelbare Nichtjchnur zu
betrachten, und wie eine Fackel leuchtet diefe Kundgebung den kommenden Ereignifjen voran.

Die Reform auf dem Gebiete des griechifch-orientafifchen Söirchenmwefens hatte aber
Iconfrüher begonnen, noch ehe die bahnbvechende „Belehrung“ dem General Enzenberg
als Nichtjehnur in die Hände gelegt wurde, In Bezug auf die Kirchenpolitif in der
Bufowina [chwebten der Centralregierung als unverrückbare Ziele folgende drei Aufgaben
vor; Trennung der Bufowina von der moldauischen Exzdidcefe, Bildung einer eigenen
von Jafiy ganz unabhängigen Diöcefe, daher Erhebung des Nadauber Bifchofs zum
Dberhaupte der griehifch-orientalifchen Kirche in der Bufowina umd Unter-
ordnung desjelben unter einen in den öfterreichifchen Staaten tefidivenden griechijch-
orientalifchen Metropoliten, endlich die Errichtung eines Confiftoriums in Czernomwiß.

Niemand wäre weniger geneigt gewejen, die Durchführung diefer ficchenpolitifchen
Pläne zu Hindern, als der damalige Bischof von Nadaus, Dojithen aus dem Haufe
der Cherefful, Mehr als einmal: hebt Enzenberg die hohe Einficht, die Milde und
patriotische Gefinnung diejes Sicchenfürften hervor; er rühmt feine Staatstreue, feine
Ergebenheit für das neue Herrfcherhaus und feinen veinen Kirchlichen Eifer. So darf es
nicht überrafchen, daß die Kirchenpofitif der Sentraltegierung in dem Bifchof eine feite
Stüße fand. Die diplomatischen Unterhandlungen, die mit dem Metropoliten von Jafiy
gepflogen wurden, führten im Frühlinge 1781 zum erwünschten Ziele. Am 24. April
(6. Mai neuen St.) ftellte der Erzbifchof von Jaffy die Urkunde aus, fraft deren er auf
feine Metropolitan-Jurisdiction über das Nadauber Bisthum verzichtete,
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Die alte bifchöfliche Nefidenz in Czernowiß (erbaut 1782).

So bildete fortan das Land eine eigene, von Jafiy ganz unabhängige Kirchenprovinz,
und der Bilchof von Radaub war zum Bischof der neuen Buforwiner Didcefe erhoben.

Die Centralvegierung war nun befliffen, jobald al3 möglich die feierliche Inftallirung

des neuen Bifchofs vornehmen zu laffen, denn exjt dann fonnte das ficchliche

Neformwerk beginnen, die Errichtung des Confiftoriums und die Neform der Klöfter

vorgenommen werden. Troß der drängenden Eile der Centralvegierung verzögerte fich die

Seier der Inftallirung um einige Monate. Sie erfolgte endlich am 10. Februar 1782
und bildet nicht nun einen bedeutungsvollen Wendepunkt in der Gefchichte der griechifch-

orientalifchen Kirche in der Bufowina, fondern bezeichnet den Anfang des firhlichen

Neformwerfes,

Dem Feite der Inftallivung wurde ein glänzendes Gepräge aufgedrüct. Die
Snthronifation nahın General Enzenberg als Faiferlicher Commifjär vor. Die eier
begann mit dem Schwure der Treue, den der Bifchof dem Herrfcherhaufe in Inteinifcher
Sprache leiftete. Hierauf überreichte Enzenberg dem Bischof im Namen des Kaifers das
große goldene Kreuz, das bereits mit Fatjerlicher Entjchließung vom 12. November 1781
als fichtbares Zeichen der faiferlichen Gunft und als Anerkennung der Staatstreue des
Biichofs für das Feft der Inthronifation beftimmt worden war. Bei der Überreichung
diejer glänzenden Zier gedachte Enzenberg in ergreifenden Worten der Berdienite des

Biichofs. Diefer Kumdgebung folgten der Dankjpruch des Bifchofs und die Feftreden,
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welche von dem Bojaren Bafilius Balfchs und dem Archimandriten Meleti gehalten
wurden. Wenige Tage darauf vollzog fich die exrfehnte Errichtung des’ griechijch-

orientalifhen Conjiftoriums. Am 15. Februar 1782 fand die erfte Sibung

desjelben unter dem Vorfige des Bifchofs umd in Gegenwart Enzenbergs und der

geiftlichen und weltlichen Confiftorialräthe ftatt.

Die Ktlofterreform follte zuerft vorgenommen werden, umd gleich in diefer erften

Sigung wırde eine Commiffion (aus drei geiftlichen Confiftorialräthen bejtehend) als

Unterfuhungscommiffion gewählt, als deren Aufgabe e3 bezeichnet winde, don

Selofter zu Klofter zu wandern, die Mißbräuche abzufchaffen, das Stloftergut genau zu

beftimmen, zu diefem Zwecke umfaffende Erhebungen einzuleiten und Einnahmen umd
Ausgaben jorgfältig zu prüfen. Die Frühlingsmonate des Jahres 1782 waren erfüllt
von der raftlojen Thätigfeit diefer Commifftion. Mit unnachfichtlicher Strenge wurde den
Mißbräuchen geftenert, die häßliche Corruption auszurotten verfucht, wurden unmwiürdige

und widerjpenftige Stloftervorfteher abgejeßt, an die Stelle unfähiger oder unvedlicher

Ssgumenen vertrauenerwecende Perfönlichkeiten geftellt und denfelben genaue Inftructionen
ertheilt. Arch wurde eine Norm für die wirthichaftliche Verwaltung gegeben. Damit war
der Grumd zu einer geregelten Verwaltung des Stloftergutes gelegt.

Da der neuinftallirte Bischof in Czernowib fein eigenes Heim bejaß, die Wohnungs-
noth dajelbft außerordentlich groß war und die Situngen des Confiftoriums im Haufe der
Landesadminiftration abgehalten werden mußten, drängte fich die Nothwendigfeit der
Erbauung einer bijchöflichen Nefidenz in Ezernowib auf. Diefer Mangel hatte
ja den mächtigiten Grumd zur Verzögerung der Inftallirung und der Überfiedlung des

Biichofs von Nadaug nach Czernowit gebildet. Am 27. März 1782 gab der Hoffriegsrath

jeine Zuftimmung zu dem geplanten Baue, der im Juli 1783 vollendet wurde,

Seit den Augufttagen des Jahres 1782, wo der Commandirende von Galizien,
General Schröder, in Czernowig weilte, kam die wichtige Frage der Eigenthumss
übertragung der bifchöflihen Güter an den Staat zur Verhandlung. An
3. Anguft hielt Schröder in Gzernowig die entjcheidende Berathung. Am 5. Auguft
Iprach der Bifchof feine principielle Zuftimmung zu diefer Übertragung in einer Urkunde
aus, die in feierlichen Weife eine Verzichtleiftung zu Gumften des Staates unter der

Bedingung befundete, daß dem jeweiligen Bifchof der Bufowina ein entjprechender

Bahresgehalt vom Staate zugefichert werde.

Hatte die im Jahre 1780 nach Galizien ımd Rußland umternommene Reife
Sojefs I. einen geradezu Hemmenden Einfluß auf den Fortgang des Reformwerkes in der
Bufowina genommen, fo übten die Kaiferreifen in den Jahren 1783 umd 1786 die
nachhaltigite Rüchvirkung aus und hatten tief einfchneidende Verfügungen für diefes Land
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in ihrem Geleite. Im Jahre 1783 betrat Jofef II., unmittelbar von Siebenbürgen

fommend, am 14. Juni den Boden der Bufowina und verweilte je ziwei Tage in Suczamwa

und Gzernowi (15. bis 19. Juni). In der leßtgenannten Stadt hat er, unmittelbar vor

jeiner Abreife am 19. Jumi, jenes wichtige Handfchreiben an den Hoffriegsraths-

Präfiventen Grafen Hadif gerichtet, das fat das ganze Neformwerk der Buforwina ing

Auge faßt und ein leuchtendes Zeugniß von dem weiten Blicke, der fcharfen Auffaffung

und der edlen Sorge diejes raftlofen Firften ablegt. Die künftige Stellung des Landes im

Verbande der Monarchie, die Steuerbemeffung, die Nobotleiftungen, die Juftizpflege, die

Srenzwache, die Verpflegung des Militärs, die zur Negelung der Befibfragen eingefeßte

Sommijfion, die Aufhebung eines Theiles der Klöfter, die Unterordnung der Bufowiner

Diödceje unter den Metropoliten von Karlowis, die Gejellichaftsclaffen der Armenier,

Lippowaner ımd Juden, der Bau einer neuen VBerbindungsitraße mit Siebenbürgen über

Pojana Stampi nach Borgo, endlich die Berufung des Bojaren Bafilius Balfchs als

Neferenten in den Hoffriegsrath: dies alles ift in jenem Hanpdjchreiben in den Streis

der Betrachtung gezogen.

Während jeines fünftägigen Aufenthaltes im Buchenlande wurden dem Saifer nicht

weniger al3 297 Majejtätsgejuche von Corporationen oder Brivatperjonen überreicht,

die einerjeit$ Zeugniß dafür ablegen, wie das Volk des jungen Stronlandes in der Berjon

de3 Herrjchers die Duelle der Gnade und Gerechtigkeit erblickte, andererjeits durch ihren

snhalt uns einen tiefen Einblic in die focialen Verhältniffe und in die Stimmungen der

Gejellichaftsclaffen jener Tage eröffnen.

Umverzüglich jchritt der Hoffriegsrath zur Ausführung der in dem Handjchreiben

vom 19. Juni erteilten Befehle und ließ am 4. Juli 1783 die entjprechenden Weifungen

an das galizische Generalcommando und an Enzenberg gelangen.

Eifrig wınde num an dem Neformwerfe im Sinne des faiferlichen Handjchreibens

gearbeitet, aber dem Lande war das Glück nicht bejchieden, die Vollendung der Arbeit,

wie fie geplant war, zu jchauen. Sie wurde jählings durchbrochen durch die einfchneidenden

Umgeftaltungen, die das Jahr 1786 zum Schmerze des Landes brachte.

Es war ein merfwiiwdiger Zufall, daß wenige Tage nach der Abreife des Kaifers

ein langgehegter Herzenswunfch der griechifch-orientalifchen Glaubensgenofjen in der

Bırfowina feine Erfüllung fand und die Gebeine des heiligen Jvannes Novi,

diejes Nationalheiligen, am 30. Juni 1783 in dem griechisch-fatholifchen Bafilianer-

Sthofter zu Zölfiew gehoben, feierlich nach Suczawa übertragen umd der früheren

Begräbnißftätte zuriickgegeben wurden, der fie faft ein Jahrhundert entfremdet geblieben

waren. Die Erfüllung diejes Lieblingswunfches hängt mit der Kaiferreife durchaus nicht

zufammen, aber das Volf hat den Schleier der Sage um das Ereigniß gewoben und die
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Übertragung der Reliquien mit dem Aufenthalte des Kaifers in Suezawa in die engjte
Verbindung gebracht. Die faiferliche Entfchließung dariiber war bereits im Herbite 1781
erflofen, der Vollzug des Befehles ift aber erft nad) langen Verhandlungen und nad)
fieghafter Überwindung der Bedenken möglich geworden, welche in ermüdendem Streite
von Geite der Bafilianer, des griechifch-Katholifchen Biihofs in Lemberg umd der
galizischen Landesregierung erhoben worden waren,

Die taijerreife im Jahre 1786 brachte dem Landeeine überrajchende Wendung.
Bon Borgo-Prumd Fommend umd die neue fühne Chaufjee durch den Borgver Paf
benüßend, überfchritt Katfer ofeph am 24. Iuli die fiebenbürgifch-bufowinifche Grenze,
weilte am 25. in Suczawa, am 26. in Szernowib, und jehte feine Reife am 27. Juli nac)
Lemberg fort. Am 6. August 1786 richtete ev von dort aus jene zwei folgenjchiweren
Handjchreiben an den Präfidenten des Hoffriegsrathes und den Oberften Hoffanzler,
welche das Schiejal der Buforwina für ein halbes Sahrhundert beftimmten. In diejen
Handjchreiben verfügte der Kaifer die Vereinigung der Bufowina mit Galizien,
dem fie als ein Kreis angegliedert werden follte. Es war dies eine Entjcheidung, die auf
die dauernde Oppofition aller maßgebenden Sejellichaftsclaffen des Landes ftoßen mußte,
die nicht aufhörten, eine autonome Stellung ihres Vaterlandes anzuftreben, eine Entjchei-
dung, die im fchroffften Gegenfage zu den Eugen Rathichlägen des weitblickenden Grafen
Blümegen ftand, auch im ftärkiten Widerjpruch mit der früheren Entfehliegung des Klaifers
(20. Mai 1781), in deffen Jdeenkreife die confequente Durchführung diefes Gedanfens
nicht gelegen war. Er habe befchloffen — jagt der Kaifer in den erwähnten Handjchreiben
— „die Bukowina mit Galizien zu vereinigen umd jolche jowohl in publieo-politieis als
Gameralibus und Justicialibus dem Politico vollfommen zu übergeben“,

Damit hatte die Militär-Adminiftration, die zwölf Sahre hindurch fegenbringend
im Lande gewaltet, ihr Ende erreicht. General Enzenberg erhielt eine neue Miffion. „Ich
will“ entjchied der Ktaifer „dem General Enzenberg, da ex jolche (die Admniniftration) bisher
zu Meiner Zufriedenheit beforget hat, hievor eine Remumeration und rejpective einen
Überfiedlungs-Beytrag von 6000 Gulden ohne allen Abzug hiemit angedeyhen laffen, und
demfelben die vacante Brigade der beyden Wallachifchen GränzNegimenter in Sieben-
bürgen anvertrauen". Wenige Monate früher, ehe dieje fir das Land fchicfjalsschwere
Entjcheidung getroffen wurde, Hat Freiherr von Enzenberg einen Hauptbericht an den Hof-
friegsvath (25. Februar 1786) gefendet, der in lebensvollen Zügen ein Bild von den
Huftänden des Landes entrollt und die großen Fortichritte fchildert, die dasjelbe unter
dem Walten der Militäv-Adminiftration zurücigelegt. Ex weift zunächft auf die fteigende
Bevölferungsziffer Hin, die fich feit der Occupation mehr al3 verdoppelte. In gleichem
Mabe habe das Einkommen des Staates aus den Steuern umd Abgaben fich gemehrt.
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Mit großer Befriedigung blickt er auf das Aufblühen der Gewerbe und des Handels; er
macht alle Handwerfergruppen nambaft, die in den drei Städten Czernowiß, Suczawa und
Sereth und in manchen anderen anfehnlichen Oxtfchaften angefiedelt wurden. Mit Stolz
fonnte Enzenberg auch auf die große Anzahl neuer öffentlicher Gebäude jowie auf die zivei
Heerftraßen hinblicen, die nun das Land mit Siebenbürgen verbanden. Noch heute bildet
die fühne Chauffee durch die jchönen und vomantifchen Gebirgsgegenden der Grenzgebiete
von Bojana Stampi über die Magura Kalului nach Borgo das Band, welches den Süden
der Bufowina mit Siebenbürgen verknüpft.

Mit noch größerer Befriedigung als auf das Verfehrswejen Fonnte Enzenberg
auf die Fortjchritte Hindeuten, die fich auf dem Gebiete des Kicchen- md Schulwejens
ergeben hatten. Er fann da in erjter Linie die Errichtung des Confiftoriums und die
Klöfterreform nennen. Auf Hohe Beachtung dürfen feine, wenn auch nur furzen Bemerkungen
über die Entwidlung des Schulwejens Anfpruch erheben. „Zwei deutjche Hauptjchulen“
— fehreibt er — „darin auch moldauifch gelehrt wird, und davon eine fich in Szernowib,
die zweite aber in Suczawa befindet, find errichtet und werden ohne Unterfchied der
Nation ftark bejucht. In diefen werden Moldauer für die Nationalichufen unterrichtet,
deren auch bereit3 vier angelegt find, und nach denenfich nach und nach die Trivialichulen
bilden." Am Schluffe feines Nechenfchaftsberichtes zählt Enzenberg noch alle „Melivra-
tionen” auf, die in der Ausführung begriffen feien und deren baldigjte Vollendung durch
das Jnterefje des Landes gebieterifch gefordert werde.

Das Bild, das Enzenberg hier entwarf, ift nicht nun ein Gemälde des Landes,
nicht nur ein glänzendes Zeugniß der umermidlichen und erfolgreichen Thätigfeit der
beiden ftaatsklugen Männer, Splönyi und Enzenberg, e8ift zugleich ein vagendes Denk-
mal, das alle Lichtjeiten der Militärverwaltung von 1774 bis 1786 ums offenbart.

Vom Jahre 1786 bis 1848. -— In den beiden Handjchreiben ofef’s I. vom
6. Auguft 1786 war angeordnet, daß die Vereinigung der Bukowina mit Galizien umd
die Errichtung des Streisamtes bis zum 1. November desjelben Sahres durchzuführen fei.
Die einer jolchen fieberhaften Haft fich entgegenftemmenden Hinderniffe machten e3
nothwendig, die Frift bi zum 1. Februar 1787 zu erftrecken. Das faiferliche Sandjchreiben
an den Hoffanzler Grafen Kolowrat vom 6. Auguft 1786 vollzog bereits die Ernennung
des erften Nreishauptmannes der Bukowina, nämlich des in der Bufowina
bisher als „Dberdivector“ fungivenden Sofef Bed, der aus den vier Directoren der
Bukowina die tauglichften als Kreiscommiffäre auszuwählen und vorzuschlagen beauftragt
wurde. AS Sit des Kreishauptmannes wurde Czernowit beftimmt.

Durd) das Patent vom 14. März 1787 ift ein weiterer Schritt der Berfchmelzung
beider Länder vollzogen worden, indem auch dem Adel der Bufowina eine mit dem
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galiziichen ähnliche Geftalt gegeben, der Titel DBojar ımd Mafil aufgehoben, der Adel
in den Herren- und Nitterftand getgeilt wurde. In jenen veihte man die hervorragendften
Bojaren und den Bufowiner Bifchof, in diefen die übrigen Bojaren und Mafilen ein;
beide Adelsclafjen wırrden mit den galizijchen Landftänden vereinigt.

Die Stimmung der tonangebenden Sejelljchaftskreije des Landes ftand in Ichroffem
Gegenjage zu al!’ diefen Verfügungen und unerwarteten Neuerungen. Nach dem Tode
Sojers II. (20. Februar 1790) empfanden daher auch die führenden Perjönlichkeiten in
Wien die Nothiwendigkeit, diejer Stimmung Nechnung zu tragen. Hgeugniß defjen der
Vortrag, den der oberfte Hoffanzler Graf Kolowrat am 1. Juli 1790 dem Staifer
Leopold II. erjtattete, Darin wınde mit Nachdruk die Trennung der Bukowina von
Galizien und die Einführung einer autonomen Verwaltung diefes Landes empfohlen. „Im
Grunde”, jagt der Kanzler, „ift im Wejentlichen wenig gefchehen, um die Bereinigung
anders al3 dem Namen nach zu bewirken, joiwie dann diejer jo heterogene Theil mit dem
Ganzen auch wirklich nie zufammenhängen wird. Sitten, Gebräuche, Religion, Sprache,
Altes ift verschieden. Alle bisher angeführten Betrachtungen wären hinreichend, um das
Einrathen, daß die Bufowina von Galizien wieder ganz abgefondert werde, zu begründen.
Sie erhalten aber ein neues Gewicht durch die im Werke ftehende Einführung einer
ftändischen Berfaffung in Galizien... . „Worin immer“, fügt der weitbliclende Staats-
mann in prophetifchem Tone Hinzu, „der Wirkungskreis der Stände beftehen wird,
fann ex der Bufowina nur nachtheilig jein, weil die Buforwiner Stände niemals hieran
einen activen Antheil nehmen werden.“

Die Entjcheidung Leopold’s II. enthielt aber feine ricfhaltlofe Zuftimmmng zum
Borjchlage feines Kanzlers. Aın 7. Zuli 1790 teilte der Satfer demjelben folgende Nefjo-
lution mit: „Meine Gefinnung gehet eigentlich dahin, daß die Bufowina nım infoweit von
Galizien getrennt werde, daf fie aufhöre, einen heil des leßteren auszumachen und der
Bukoriner Adel nicht als Stände Galiziens betrachtet werde; ohne alfo für diefen Kleinen
Strich Landes eine befondere foftjpielige Aominiftration aufzuftellen, wird jelber in
Anjehung Galiziens quoad Politica et Judicialia auf die nämliche Art wie Schlefien in
Anfehung Mährens zu behandeln fein, inzwijchen aber ift die unmittelbare Bejorgung der
Bufowina noch wie bisher ohne neue Einrichtung fortzuführen.“

Auf Grimd diefer faiferlichen Entjcheidung entwarf der Hoffanzler ein Patent, das
am 29. September 1790 die Sanction des Monarchen erhielt und fofort fumdgemacht
wurde. Dies Gefeß räumte dem Lande eine autonome Stellung ein, die viel weiter
al3 die faiferliche Entjehließung vom 7. Juli ging. In ihm offenbart fich Klar das
Schwanfen, das im Schoße der Gentralvegierung über die Stellung berichte, welche die
Bufowina im Berbande der Monarchie einzunehmen habe, Das faiferliche Vatent erklärte,
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„Daß jene, blos in der Abficht, die öffentliche Verwaltung zu vereinfachen, im Jahre 1786
erfolgte Vereinigung ferner nicht beftehen könne, indem die Erfahrung gezeigt hat, daß
die Verjchiedenheit der Sprache, Sitten und Gebräuche der Einwohner eine vollkommene
Vereinigung nicht erwarten läßt.“ Es fei daher befchloffen worden, verfündet das PBatent
weiter, „daß diejelbe (die Buforwina) Fünftig nicht mehr als ein Theil des Königreiches
Galizien anzufehen jei, die Stände derjelben nicht mehr Mitftände der galiziichen aus-
machen jollen, in Anfehung der Staats- und Nechtsverwaltung aber indefjen vorjehungs-
weile derjenige Zufammenhang mit Galizien zu verbleiben habe, welcher der Bukowina
Sicherheit und Aufnahme verfpricht.“

So jollte alfo im Sinne diefes faiferlichen PBatentes die Bufowina vom
1. November 1790 neuerdings als eine für fich beftehende Provinz nur durch Die
gemeinjchaftliche Landesverwaltung mit Galizien im Zufammenhange ftehen. Nach dem
Wortlaute des Gejebes hatte alfo das Land Scheinbar eine autonome Stellung errungen.
Da3 war aber eine bittere Täufchung, und die einer Bereinigung beider Yänder wider-
ftvebenden Patrioten mußten die Schmerzliche Erfahrung machen, daß die Ereigniffe ftärfer
find, als alle VBorficht der Menfchen. Im Hinblic auf diefe Täuschung konnte fpäter die
Landes-Deputation in der Begrimdung des im Jahre 1848 an den Kaifer gerichteten
Gejuches mit Necht jagen: „ES blieb ungeachtet jener höchften Orts ausgejprochenen
Erfahrung und anerkannt guten Abficht die Bufowina, vorzüglich in politifcher Beziehung
wie ein Streis Öaliziens, und ihre Selbftftändigkeit wurde außer bei der Stenerausschreibung
faum irgend bemerkbar.“

Leopold’s II. Batent vom 29. September 1790 jchien vollends vergefjen, al3 mit dem
faiferlichen Gefege vom 13. April 1817 fir das Königreich Galizien eine neue
ftändifche VBerfaffung im’ Leben gerufen wide und duch den $. 3 diejes Gefeßes die
Stände der Bufowina als mit den galizifchen vereinigt betrachtet wurden.

Sp waren die Hoffnungen der PBatriotenpartei, einen eigenen Landtag fir die
Bufowina zu erringen, zu nichte gemacht, und die Abneigung gegen den vereinigten
Landtag in Lemberg war fo ftarf, daß das erwähnte Majejtätsgefuch wohl mit Necht
Klagen durfte, die VBerfchiedenheit aller Verhältniffe der beiden Länder, Galizien und der
Bufowina, jei der Hauptgrund gewefen, daß die Bırfowina an den bisherigen galizifchen
Landtagen niemals theilgenommen habe,

Nur auf dem Gebiete der Zuftizverwaltung wırde den autonomiftifchen Beftrebungen
infoferne Rechnung getragen, daß mit dem Hofderrete vom 23. Februar 1804 für die
Bufowina ein befonderes Landrecht md Kriminalgericht in Gzernowiß errichtet,
für die fiscalämtlichen Gejchäfte ein Fiscaladjunct nach &zernowiß gejeßt wırrde und die

Bukowiner Landtafel ihre eigene Führung erhielt.
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Darüber fannfein Zweifel beftehen, daß die tonangebenden Gejellichaftskreife nur
mißmuthig die politifche und wirthichaftliche Abhängigkeit ihres engeren Vaterlandes von
Öalizien ertrugen. Gleichwohl wurden feine öffentlichen Kundgebungen des Strebens nad)
Autonomie und Selbftftändigfeit des Landes bemerkbar, fidie ja unter dem autofratifchen
Regierungsiyitene jener Zeit bis zum Jahre 1848 fein Raum gegeben war. Das politifche
Leben der Bufowina war überhaupt von 1817 bis 1848 ein träg-ftilles, doch darf nicht
verfannt werden, daß auf dem Gebiete des culturellen und materiellen Lebens einige

beachtenswerthe Fortjchritte zu verzeichnen waren.

sm Jahre 1817 ergab fich für die Bufowina die erjehnte Gelegenheit, dem
Herrfcherpaare ihre Huldigung darzubringen. Am 1. Auguft diefes Sahres langten Kaifer
Franz und jeine Gemalin Karoline in Gzernowit an, verweilten dafelbft vier Tage,
bejuchten die Kicchen, die öffentlichen Gebäude und die Schulen, machten Ausflüge nach
Bojan und Zaleszezyfi und empfingen überall Beweife der Verehrung, die fih in
herzlichen Dvationen fundgab. Am 5. Auguft verliefen die beiden Majejtäten die Stadt
und jegten die Rumdreife durch den Siden des Landes nach Siebenbürgen fort.

Sechs Jahre jpäter, im Jahre 1823, wıurde der zweite Sohn des Kaifers, Erz-
herzog Franz Karl, vom Lande jubelnd begrüßt, als derjelbe auf feiner Snfpections-
reife duch die nordöftlichen Länder der Monarchie den Boden der Yukorwina betrat,
Der Erzherzog langte am 2, Auguft 1823 in Gzernowit an, befichtigte am 3. August
die Contumazanftalt in Bojan, befuchte am 4. Auguft die Kirchen und öffentlichen
Lehr: und Wohlfahrtsanftalten md reifte am 5. nach Iafobeny und SKirlibaba, um
die Werfe dev Montaninduftrie in beiden Ortjchaften zu infpieiren. AL Tührer bei
Befichtigung der Berg- und Hüttenwerfe gab ihm der Steiermärfer Karl Manz das
Geleite, der Mann, der fich jo große Verdienste um das Montanmwejen in der Bufowina
eriworben hat.

sm Herbite desjelben Jahres (1823) lenkte das ftille, weltvergeffene &zernowiß die
Augen des Morgen- und Abendlandes auf fich. Ein Fürftencongreß von gejchichtlicher
Bedeutung, die Zufammenfunft der Kaifer von Öfterreich und Rußland in
Gzernowig weckte diefe Aufmerffamfeit. Am 4. October 1823 traf Kaifer Franz I. hier
ein, am 6. October, um 7 Uhr Abends, hielt Alexander I. unter dem Donner der
Kanonen feinen Einzug in die Stadt, die denfeftlichften Empfang bereitet hatte, Auch die
höchften Würdenträger der Nachbarländer hatten fich hier eingefunden: Graf Taaffe,
Statthalter von Galizien, und die beiden commandirenden Generale von Galizien und
Siebenbürgen. Der Staatsfanzler Fürft Metternich, für den in Gzernowiß die Wohnung
Ion bereit ftand, mußte im lebten Augenblice feine Neife nach Gzernowit wegen
Umvohljeins aufgeben und blieb in Lemberg zurüc, wohin fich infolge defjen der ruffische
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Minifter Nefjelrode begab, um dort die Conferenzen mit dem öfterreichifchen Kanzler zu

pflegen, in Gzernowiß vertrat denjelben Graf Mercy.

sm Lande jelbjt Hatte man feine flare Vorftellung von der Aufgabe des Congreffes.

Der gleichzeitige Chronift diefer Stadt, der uns ein fehr anfchauliches Gemälde von dem
Leben und Treiben jener Tage entworfen hat, ergeht fich hierüber in Schwanfenden Ver-
muthungen, heute aber kann über fie fein Zweifel mehr beftehen. Die Haltung der beiden
Kaijermächte gegenüber der Erhebung der Griechen und ihre Stellung zur Pforte waren

die großen Fragen, die den Gegenftand der Verhandlungen in Czernowik bildeten.

Welche Bedeutung diejem Congrefje damals beigemeffen wurde, erhellt aus dem Briefe

Geng’ an Adam Müller, too gejagt ift: „Unermeßliche Intereffen ftehen auf dem Spiele, e8

gilt nicht bloß die Exiftenz oder Nichteriftenz des türkifchen Neiches, Sondern den Beftand

oder die Auflöfung des ganzen politifchen Syftems.“ Findet auch diefe ibertreibende

Äußerung in den Thatfachen nicht ihre Begründung, jo wird doch der Behauptung eines

Gejchichtsjchreibers umferer Zeit die Berechtigung nicht abgefprochen werden Fünnen,
wenn er jagt: „Zu Czernowig ward die Einmifchung der Mächte in die griechifche Sache

angebahnt.“ Sieben Tage währte der Aufenthalt und die Berathung der beiden Kaifer in

Gzernowiß. Erft am 13. Detober verließen fie die Stadt.

Wenn auch bei der Bevölferung des Landes in diefer Beitperiode jede Negung des
politifchen Lebens jchwieg, weildas Syftem der Staatsbevormundung diefelbe im Schlummer
hielt, jo darf doch nicht verfannt werden, daß fich in diefer Zeit des Stilllebens einige
troftverheißende Anfänge eines höheren Culturlebens auf der Bildfläche zeigten umd
manches der Aufzeichnung Wirdige gefchaffen wurde. Leider machte fich auf dem Gebiete
des Bolfschulwefens in den erften Jahren nach der Vereinigung des Landes mit Galizien
ein bedauerlicher Rückgang bemerfbar. Das Land zählte im Jahre 1817 nur 20 Volfs-
Iäulen (gegenüber 30 im Jahre 1787). Doch trat in den nächiten Decennien eine
Beljerung diejer traurigen Zuftände ein. Im Jahre 1830 zählte man 42 Volsfchulen
und 23 Wiederholungsichulen. Im Iahre 1840 war die Zahl der Bolfsjchulen auf 46,
die der Wiederholungsschulen auf 40 geftiegen. In beiden Arten von Schulen zufammen
betrug die Zahl der fchulbefuchenden Kinder im Jahre 1830, 4114, im Sahre 1840
bereits 6833. Es war dies noch immer ein Nipverhältniß ärgfter Art gegenüber einer
Bevölferungsziffer von 334.080 Seelen, die das Land im Sahre 1840 zählte, und
gegenüber der Zahl der fchulpflichtigen Kinder, die fich nach) einer freilich unficheren
Berechnung auf 15.142 belaufen haben joll, in Wirklichkeit aber fich viel Höher geftellt
haben wird. Diefen ungünftigen Verhältniffen hat die Verordnung vom 18. Mai 1844
nur theilweife geftenert, aber doch eine Hebung des Voltsschulweiens zur Folge gehabt.
Durch fie wınden die griechifch-orientalifchen Volksschulen unter die Aufficht und Ober-
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feitung des griechifch-orientalifchen Confiftoriums geftellt und der griechifch-orientalifche
Neligionsfond wurde in höherem Maße, als e8 durch die Allerhöchite Entfchließung vom
18. December 1820 gejchehen war, zur Erhaltung der Volfsichulen herangezogen. Und
dennoch zählte das Land im Jahre 1850 mm 50 Bolfsjchulen!

Gegenüber dem düfteren Bilde, das ung das Voltsfchulwejen bis zum Jahre 1850
bietet, erjcheint die Entwidlung der theologifchen Eultur in der griechiich-orien-
taliichen Kirche als wohlthuende Lichtjeite. Für diefe hat der geiftliche Negulirungs-
plan vom 29. April 1786, an deffen Zuftandefommen der edelgeartete Bijchof Dofitheir,
der Adniniftrator des Landes und die Gentralvegierung gleich rühmlichen Antheil haben,
eine fefte umd glückliche Grundlage gebildet. Darin war auch fir die Ausbildung des
Clerus Fürforge getroffen und die Errichtung einer Cleriealfchule angeordnet. Treffend
it im Eingange des NRegulirungsplanes gejagt: „Die Fähigkeit der Cilerifei, ihre
Slaubensgenofjen in den Pflichten der Religion zu unterrichten, jegt ihre jelbfteigene
Bildung voraus, da nichts der Religion mehr Glanz verjchafft und ihren Lehren einen
größeren Nachdrud gibt, als wenn der äußere Wandel derjenigen, welche an dem Altare
ftehen, von innerer Überzeugung einen Beweis ablegt.“

Nach längeren Verhandlungen wurde dieje Slericalichule im Sommer 1786 in
Suczawa eröffnet. Die einzige Lehrfanzel, die man zunächit Iyftemifirte, wide -dem
Kloftervicar aus der Bacjer Diöcefe, Daniel Wlachoiwicz, anvertraut, den der Metropolit
bon Karlowit entfendet hatte, weil im Lande jelbjt feine geeignete Lehrkraft hiefir
gefunden werden fonnte, Es war anfänglich ungemein fchwer, junge Männer fir diefe
neue Schule zu geroinnen. Im erften Jahre waren nur fieben Candidaten eingeschrieben,
trogdem fich der Bifchof mit allem Eifer für eine befjere Frequenz einfeßte. Seiner That-
fraft und unermüdlichen Sorge war «8 zu danken, daß die Frequenz allmälig ftieg und
bereits im Jahre 1788 die Zahl der jungen Clerifer fich auf 33 belief. Daraus ergab fich
die erfreuliche Nothiwendigfeit, neue Lehrkräfte an die Clericalfhie heranzuziehen. Noch im
Sahre 1788 erjcheinen an der Seite Wlachowicz’ zwei Hilfslehrer und die ursprünglich
nur einclaffige Briefterfchufe wurde im Herbfte des genannten Zahres in eine dreiclaffige
umgeftaltet,

AS nach dem Tode Dofithews (2. Februar 1789) Daniel Wlahomwicz, der erfte
Lehrer der Priefterfchule, zum Bischof ernannt wurde, verlegte er die Schule nach Ezerno-
wig ımd wies ihr eine Heimftätte in der bischöflichen Nefidenz an. Die Zahl der Schüler
in der jungen Pflanzftätte war in ftetem Wachjen begriffen, im Jahre 1804 zählte fie
bereit3 141 Zöglinge. Sie war ja die einzige höhere Lehranftalt im Lande und wurde
nicht nun von Candidaten des Priefterftandes, fondern auch von anderen lernbegierigen
Sünglingen befucht.
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sm Sommer 1818 wırde die Clericalfchule nach einem Beftande von 32 Sahren
undermuthet gejchloffen, weil die Studienhofcommiffion von der gewiß wohlwollenden
Tendenz erfüllt war, eine höhere theologifche Lehranftalt an ihre Stelle zu jeßen.
Das Bedauerliche aber war, daß man das Alte aufhob, ohne es tajch durch eine neue
Schöpfung zu erjegen. Die „Einführung des ordentlichen theologischen Studiums“
verzögerte fich in diefer Zeit langfamer und träger Entwicklung durcch mehrere Jahre. Exft
durch das Handjchreiben des Kaifers Franz I. vom 16. Juni 1821 fam die Sade in
tajcheren Fluß und wurde der Bifchof aufgefordert, die entiprechenden Anträge in Bezug auf
die „Einführung“ einer theologifchen Studienanftalt und Gründung eines Clerical-Seminars
der Negierung vorzulegen. Dem von Alter und Krankheit gebeugten Bischof Wlachowicz
war es nicht gegönnt, diefe Aufgabe zu Löfen; ex ftarb am 20. Auguft 1822. Ein gütiges
Sejchiel Hatte die Sorge für die Erfüllung der Wünfche der Batrivten in die Hände
de3 ungemein vührigen Nachfolgers Ifata Balofefful gelegt. Diefer Kirchenfürft hat
die Pläne und Entwürfe für die Griimdung einer theologischen Lehranstalt und eines
Clericaljeminar3 ausgearbeitet, und nach langen Verhandlungen und fieghafter llber-
windung vieler Schwierigkeiten traten diefe zu einer jegensreichen Wirkfamfeit berufenen
Snftitute in den Jahren 1827 und 1828 endlich in’s Leben. Daß von dem erften Ent-
Ihluffe 6i8 zur Gründung diefer Inftitute ein Zeitraum von faft jech8 Jahren verftrich,
war gewifjen Unterftrömungen zuzufchreiben, deren Quelle unjchwer zu errathen ift. Auf
diefe Unterftrömungen ift im Berichte des Bifchofs Ifaia vom 8. Juni 1824 deutlich
hingewiejen, indem ex jagt: „Mehreren Allerhöchften Befehlen, vielfältigen Gubernial-
Anordnungen in Bezug auf Entwürfe zu einem bifchöflichen Seminario für die Bukowiner
Didcefe der griechifchenichtunirten Kirche wurde feine Folge geleiftet. Mögen diejenigen,
welche die Einführung diejer in veligiöfer forwohl als bürgerlicher Hinficht heilbringenden
Bildungsanftalt, jei es aus Unwiffenheit, Mangel an Einficht oder einer anderen unedlen,
vielleicht gar umredlichen Abficht zurüicfgefegt haben, e8 bei dem barmherzigen zwar, aber
zugleich ftrengen Nichter einft verantivorten.“

Endlich am 4. October 1827, am Namenstage des Kaifers Franz I. fand die
feierliche Eröffnung der neuen theologischen Lehranftalt in Ezernowiß ftatt,
und vier Monate fpäter, am 12. Februar 1828, am Geburtstage des Katjers, erfolgte
in feierlichjter Weife die Ankündigung der Eröffnung des Elericalfeminars. Diefe
Gründungen bilden einen Wendepunft, fie bezeichnen die Anfänge eines höheren Geifteg-
(ebens der griechifch-orientalifchen Glaubensgenoffen. Nach 48jähriger Wirkfamkeit ift die
im Jahre 1827 in’S Leben gerufene Lehranstalt bei der Gründung der Univerfität als
febensvolles Glied derfelben — als theologische Facultät — zu neuer Blüte berufen
torden.
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Neben Diefer theologifchen Lehranftalt erhebt die Gründung des erften
Gymmafiums in der Bufowina Anfpruch auf Hohe Beachtung. Es find dies in diefer
fterilen Beit die einzigen Lichtpunfte auf dem Gebiete des Unterrichtsweens. Die erjte
Anregung zur Gründung des Gymnafiums gab die faijerliche Entjchließung vom
5. Auguft 1805, welche Kaifer Franz I. an den Oberftkanzler der böhmisch-öfterreichifchen
Hoffanzlei gelangen Kieß. In derfelben fprach das Staatsoberhaupt aus, daß es nicht
gejonnenfei, „den Unterricht der Söhne des Bürgerftandes und aller derjenigen, die etvas
fernen wollen, in dev Bufowina lediglich auf Lefen, Schreiben und Rechnen zu befchränfen“.
Bei demjchleppenden Gange aller Aıntsgejchäfte jener Zeit fann e8 nicht befremden, daß drei
Sahre Dis zur Erfüllung der Faijerlichen Anordnung verfloffen. Erft am 16. December 1808
erfolgte die Eröffnung des Gymnafiums in Gernowig mit der erften Grammatikalclaffe,
die 24 Schüler zählte. Im folgenden Jahre erließ die Centralregierung die Anordnung,
daß das Öymmafium aus fünf Claffen zu bejtehen habe, denen fich im Sinne der damaligen
Studienordnung die zwei philofophifchen Jahrgänge anjchließen follten, welche die
Mittelftufe zwifchen Gymmafium und Hochjchue zu bilden berufen waren. Doch erjt im
Schuljahre 1812/13 hatte das Gymnafium in Gernowiß feine VBolfftändigfeit erreicht,
das heißt, es bejaß die fünf Clafjen. Das Jahr 1814 ift für die Entwiclung diefer Mittel-
Thule denfwiirdig geworden durch die Errichtung der philofophijchen Lehranftalt und den
Beginn eines eigenen Gymnafialbaues, der bei den vielen Hemmniffen und Wider-
wärtigfeiten, die fich der Bauausführung entgegenftemmten, exft nach zehn Jahren (1824)
jeine Vollendung erhielt. Die Frequenz war in fteter exfreulicher Steigerung begriffen.
Die Anftalt zählte im Jahre 1816 nur 86, Dagegen fchon im Jahre 1818 145 und im
Jahre 1824 360 Schüler. Als nach den Stinmen des Jahres 1848 die Reform auf
dem Gebiete des Unterrichtsivejens begann umd die neue Studienordnung in’s Leben trat,
hob man die beiden philofophifchen Jahrgänge auf und fehuf das achtelaffige Gynmafium.

Auch auf dem Gebiete der materiellen Cultur blieben die Erfolge weit hinter den
Erwartungen zurüc, die man nach den verheißungsvollen Anfängen in der Beit der
Nilitävverwaltung hegen durfte. Doch darf nicht verfannt werden, daß wenigftens in den
Städten die Bauthätigfeit eine Förderung erfahren Hat und damit die Hebung einzelner
Gewerbe und die Steigerung der ftädtifchen Grumdwerthe verbunden war; insbejondere
in der Landeshauptftadt ift dies der Fall gewefen. Um die Bürger zum Häuferbau aus
hartem Material zu veranlaffen, gewährte ein Negierungserla vom 7. März 1788 den
Erbauern fteinerner Häufer eine dreißigjährige Befreiung von allen landesfürftlichen
Steuern und zehnjährige Befreiung vom ftädtifchen Grundzinfe. Dadurch wurde wirklich
die Baufuft geweckt, und der gewünjchte Zwed, die Holzbauten zu verdrängen und
fteinerne Häufer an ihre Stelle zu feßen, erreicht. Eine Reihe öffentlicher Gebäude in der
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Landeshauptjtadt, die freilich nur zum geringften Theile höheren Anfprüchen genügten,
dankt diefer Zeit ihre Entftehung, fo der Bau der vömijch-Fatholifchen Pfarrkirche „zum
heiligen Kreuz“ (begonnen im Jahre 1787, eingeweiht am 29. Juli 1814); die griechifch-
Fatholifche St. Peters und Paulsfirche (begonnen im Jahre 1825, vollendet im Sahre 1830);
der mächtige Kuppelbau der griechifch-orientalifchen Kathedralficche „zum heiligen Geift“
(begonnen im Jahre 1844, eingeweiht am 17. Juli 1864); die griechifch-orientalifche Bfarr-

 
Eudorius Freiherr von Hormuzafi (Hurmuzafi).

firche „zur heiligen Parasfewa” (begonnen im SIahre1844, eingeweiht am 17. Februar 1862);
und von Profanbauten: das ftattliche Nathhaus mit feinem weithin fichtbaren Thurme
(begonnen 1844, vollendet im Jahre 1847), das vom regen Vereinsgeifte der Schüßengilde
in’s Leben gerufene Schügenhaus (erbaut im Jahre 1832), das Dürgerjpital (durch
freiwillige Beiträge der Bürger im Jahre 1832 erbaut), das heute noch beftehende
Militärfpital (begonnen im Jahre 1846, vollendet im Jahre 1849). Schließlich joll nicht
unerwähnt bleiben, daß im Jahre 1830 die Fürforge der damaligen Stadtverwaltung
die große und jchöne Barfanlage des „Volksgarten“ zu fchaffen begann.

Bufowina. 10
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Von 1848 bis zur Gegenwart. — Die Märztage des Jahres 1848 tiefen auch
in diefem Lande eine mächtige Bewegung der Geifter hervor.

Abgefehen von einigen tumultwarifchen Scenen in der Landeshauptftadt, die ihren
Urjprung in dem jugendlichen Übermuthe gegen mißliebige Amtsperjonen zu juchen haben
und jeder pofitifchen Bedeutung entbehrten, ift eine ernfte Störung der öffentlichen Ruhe
und Drdnumg im Lande nirgends vorgefommen. Dagegen fam ein Gefühl, das in der Liebe
zur engeren Heimat feine Quelle hatte, mächtig zur Geltung, ein Gefühl, das lange
zurüdgedrängt und nur durch die Ungunft der Zeiten an feiner Bethätigung behindert
worden war, die tiefgeturzelte Abneigung gegen die politifche Abhängigkeit von Galizien.

Ar der Spite diefer Bewegung ftand Eudorius von Hurmuzafi, ein Mann,
der den vollen Beruf zur Führung der Patrivtenpartei befaß. Hurmuzafi (geboren 1812,
gejtorben 1874) entftammte einem alten moldanischen Bojarengefchlechte und hatte jeine
Geburtsftätte im Herrenhaufe von Gzernatofa bei Gzernowiß. Trefflich erzogen, durch
den forgfältigften Unterricht im Eiternhaufe vorbereitet, bezog er 1822 das Gymnafium
in Gzernowiß, nach defjen Abjolvirung er fich an der Hochjchule in Wien philofophifchen
und juridiichen Studien widmete. In tegem wiljenschaftlichem Eifer für hiftorische
Forjchungen und im Umgange mit gleichgefinnten jungen Männern hatte dort jein Dafein
die entfcheidende Richtung genommen. Beide Arten derjelben hatten die gleiche Quelle in
der Liebe zu feinem Volfe und feiner Heimat. Seine wilfenschaftliche Thätigfeit war von
da an der Erforschung der Vergangenheit feines Volfes und Landes zugewandt und das
Ttarfe Heimatsgefühl drängte ihn, feinem Lande der politifche Führer zu werden.

Die Märzereigniffe des Jahres 1848 Locten ihn wieder nach Wien, two er vegen
Antheil am öffentlichen Leben nahm und fich auch fir furze Zeit in die dortige National-
garde einveihen Tief. Aber noch im Sommer diefes Jahres eilte er, feiner inneren
Stimme folgend, nach der Heimat, um dort den vaterländifchen Intereffen zu dienen.
Und jogleich — den Stimmungen der Patriotenpartei entiprechend — Ichrieb er als Biel
jeines politifchen Strebens auf feine Fahne: Unabhängigkeit des Landes von Galizien,
Autonomie und felbftändige Stellung der Bufowina als eines Kronlandes im Werbande
der habsburgifchen Monarchie. Sir diefe Idee wirkte er mit gleicher Wärme, mit gleicher
Unerjchrockenheit fein ganzes Leben hindurch. Mit der heißen Liebe zum engeren Baterlande
hat er aber ftets die aufrichtigfte Hingebung an das Neich umd deffen sntereffen, jowie
unerjchütterliche Treue zum Herrcherhaufe Harmonifch verbunden. Er war jeines rumänijchen
Volkes Stolz und Bierde, aber er war mehr, rüchaltstos ift er allenthalben als einer der
edeljten Söhne feines Vaterlandes anerkannt worden.

&3ift fein Zweifel, daß €. Hurmuzafi der Verfaffer jener bedeutungsvollen Betition
war, die, mit zahlreichen Unterjchriften der PBatrioten verfehen, im Juni 1848 an den
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Kaifer gerichtet und am 3. Auguft vom Minifterium an die Reichsverfammlung abgetreten

wurde. Die reiche, der Betition angejchloffene Begründung bezeugt eine jo umfafjende

hiftorische Kenntniß, wie fie damals im Lande wohl nur Hurmuzaki eigen war. Alles,

was feit langer Zeit den Patrioten auf der Seele brannte, ift in Ddiefer Betition

zu Elavem Ausdruce gelangt. Den Kern derjelben, die im Ganzen zwölf Punkte umfaßt,

bilden die drei eimdringlichen, an die Spite gejtellten Bitten um „Wahrung der

Nationalität”, „Bewilligung eines eigenen Brovinzial-Landtages in Czernowis”, umd

„eigene Provinzialverwaltung*. An diefe drei Hauptpunfte jchloffen fich die folgenden

neun Betitionspunfte. Die Abgeordneten bitten: um Hebung des Credits durch Errichtung

einer Creditanftalt fowie um Sicherung des Befites durch Negulirung der Landtafel

und Einführung von Grundbüchern auf dem Lande, ferner um Negelung der bäuerlichen

Berhältniffe, um Gfleichftellung aller Neligionsbefenntniffe, um zeitgemäße Anderung

der Beltpolizei-Drdnung vom Jahre 1836, um Reform der zollämtlichen Controle,

um Herabjeßung der die Viehzucht hemmenden Salzpreife, um Wahl des griechifch-

orientalifchen Bilchofs durch eine Nationaliynode, um Negulivung des griechiich-

orientalischen Kicchenwejens, endlich um Berwaltung des Neligionsfondes durch ein

Comite unter Controle des Provinziallandtages.

Dieje Petition wide bald nach der Thronbefteigung Seiner Majeftät des Kaijers

Franz Sofeph 1. wiederholt. Zu Anfang des Jahres 1849 z0g eine aus allen

Ständen des Yandes gewählte Deputation zur Huldigung nach Olmüß. Bon da begaben

fih Die Abgeordneten nach SKremfier, um der NReichsverfammlung ebenfalls eine

Bittjchrift zu überreichen. Diejelbe ift datirt: „Kremfier, den 8. Februar 1849" und

unterzeichnet vom Bifchof Eugen Hafman, von drei Profefioren der theologischen Lehr-

anftalt, von jechs adeligen Großgrumdbefigern und zwei NeichStagsabgeordneten der

Bufowina, dom Gymmafial-PBräfeeten Anton Sral aus Czernowis und von Michael

Bodnar aus Radaub.

Dem heißen Bemühen der Batrioten gelang es, den Sieg an ihre Fahne zu feffeln.

Durch die vetroirte Neichsverfaflung vom 4. März 1849 erfolgte die Erhebung der

Bufowinazır einem autonomen Kronlande mit dem Titel eines Herzogthums,

Den Stimmungen, welche damals in allen tonangebenden Gejellichaftskreifen diejes

Ereigniß begleiteten, hat das Organ der Batriotenpartei: die „Bucovina“ (in deutjcher

und vımäniicher Sprache) Ausdruck gegeben. „Wir begrüßen,“ wird in dem Leitartifel vom

16. März 1849 verfiindet, „die jelbftändige Conftituirung der Bufowina als das größte,

folgenreichjte und glücklichjte Ereigniß in der Gefchichte unferes Landes unter der öfter

reichtjchen Herrschaft. Wir fühlen, daß wir am Beginne einer neuen ruhmreichen Epoche

unjeres geliebten Heimatlandes ftehen.“
10*
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Wenige Tage darauf (am 23. März 1849) erlich Eduard Bach, der Bruder des
Minifters, der damals als „E. Subernialvath und Streishauptmann“ in Gzernowig
fungixte, eine Kundmachung, die zur freudigen Mittheilung brachte, „daß das Kreisamt
in Gzernowig bis zur definitiven Negelung der Adminiftrativ-Behörden die Landes-
behörde zu bilden, als jolche die politiichen Gefchäfte zu führen und mit dem
Minifterium unmittelbar zu correfpondiren habe“. Am 29. September 1850 erfolgte
die Verleihung einer eigenen Landesverfaffung und Landtagswahl-Ordnung an das
neue Kronland. Der Syftemwechjel, der im December 1851 eintrat, entzog zwar dem
Lande dieje Verfafjung, aber auf die Selbftändigfeit der Bufowina und ihre Stellung
als Kronland unter dem Titel eines Herzogthums übte diefer Wandel der Dinge
feinen Einfluß,

sm Jahre 1853 erfolgte die förmliche Löfung des Verwaltungsbandes mit Galizien.
Das Land befaß num eine von Galizien völlig unabhängige Landesregierung in
Szernowig. Als erfter Landespräfident der Bufowina erjcheint FranzFreiherr
von Schmüd (vom 6. März 1853 bis 27. November 1857), dem dann Karl Graf
NRothkirch-Panthen folgte (vom 18. Februar 1858 bis 1. September 1860).
Wohl verfügte eine Allerhöchite Entjchließung vom 22. April 1860 neuerdings die admini-
ftrative Unterordnung der Bufowina unter Galizien, das ift eine Nückverfegung in den
früheren Zuftand, welche zu einer Petition an Seine Majeftät und zu einer Adreffe
an den Staatsminister von Schmerling den Anlaß gab. Doch die Februarverfaffung
des Jahres 1861 zerftreute auch diefe Sorgen und brachte dem Lande die Erfüllung
jeiner Wünfche.

Nachdem Eurze Zeit (vom 1. September 1860 bis 1. März 1861) Hofrat Safob
Nitter von Mifuli als Kreisporfteher feines Amtes gewaltet hatte, erjcheint im
Frühling des Jahres 1861 wieder ein Landespräfident an der Spibe einer eigenen,
der Centrafregierung unmittelbar untergeordneten Landesregierung. Zu diefer Winde
wırde Wenzel Ritter von Martina berufen (26. März 1861), welcher die von num
an umumterbrochene Neihe der Statthalter diefes Kronlandes eröffnet.

Man kann fich die gehobene Stimmung lebhaft vergegenmwärtigen, in der die Adge-
oröneten der Bufowina am 6. April 1861 zur erften Situng des ersten Bufowiner
Landtages fich verfammelten, der in feierlichjter Weife unter dem Vorfige des erften
Landeshauptmannes, des Bifchofs Eugen Hafman eröffnet wınde, Die Stimmungen,
die nicht nur die Abgeordneten, fondern dag ganze Land tief bewegten, erhielten
beredten Ausdrud, al3 in der zweiten Sigung (am 10. April) der Antrag „reudig zum
einftimmigen Befchluffe erhoben wurde”, Seiner Majeftät die Gefühle des Danfes fir
die mit dev Alferhöchften Entjehließung vom 26. Februar 1861 der Bufowina gewährten
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Rechte umd für die Reactivirung einer jelbftändigen Landesregierung in einer Adreffe
auszusprechen.

Gleich der erfte, im Jahre 1861 eingefehte Landes-Ausfchuß richtete an die Krone
die Bitte, dem Lande ein, feinem Ntaatsrechtlichen Range entjprechendes Landeswappen
zu verleihen. Dasjelbe follte das äufere, weithin leuchtende Symbol der felbftändigen
Stellung und der Autonomie des Vaterlandes bilden. Ein Jahr jpäter begrüßte das
Herzogthum mit patriotifcher Freude die erjehnte Erfüllung der Bitte, Am 9. December
1862 erjchien das faiferliche Diplom über die Verleihung des Landesiwwappens. Im
Eingange der Urkunde jagt der Kaifer, er habe mit Vergnügen vernommen, daß der
Landtag des getrenen Herzogthums YBukowina die Ihon von der Vertrauenscommiffion
im Jahre 1849 vorgebrachte Bitte um Verleihung eines eigenen Landes-Wappens
erneuert habe. Nach einem Rückblicke auf die politischen Geftaltungen in der friiheren
geit Diefes Landes jagt Seine Majeftät: „Mit dem Staatsgrimdgefege vom 26. Februar
1861 haben Wir diefe Wiederherftellung der adminiftrativen Selbftftändigfeit Unferes
getvenen Herzogthums Bufowina, wodurch es eine Landesvertretung erlangte und am
Neichsrathe Theil zu nehmen berufen ward, garantirt und mit Unferer faijerlichen
Entjehliegung vom 25. Auguft 1861 Uns bewogen gefunden, ihm ein eigenes Landes-
wappen zu verleihen.“ Hierauf folgt die Beichreibung des „herzoglichen Wappens“ mit
folgenden Worten: „In einem von Blau umd Roth längs getheilten Schilde ein natürlicher
Auerochjenfopf vorwärts geftellt und von drei goldenen Sternen im aufrechten Dreicd
begleitet, Den Schild umgibt ein vother, mit goldenen Franjen eingefaßter, mit
Hermelinen gefütterter und über den Schildeseden mit goldenen Quaften aufgeschürgter
Mantel, welchem ein goldener, mit Edelfteinen gejchmückter, zur Hälfte roth ausgefülfter
Herzogshut aufliegt.“

Hier ift nicht Raum, die Segnungen der errungenen Autonomie und die umfasfende
Zhätigteit des Landtages feit feinem 36jährigen Beitande im Detail zu fchildern. Die
danfbare Anerkennung der Völker diefes Kronlandes wird immer verfnüpft bleiben mit
der Erinnerung an die reiche Arbeit feiner Vertreter auf dem Gebiete des Unterrichtswefens,
das ift mit den zahlreichen Gejegen zum werke der Ausgeftaltung des Reichsvolfsjchuf-
gejeßes, mit der Creirung von Stipendien für die Hilfsbedürftige ftudirende Ssugend, mit
der Schaffung von Wohlfahrtseinrichtungen, mit der Förderung der Communications-
mittel und mit der Pflege des Vereinswefens durch zahllofe Unterftügungen. Wir weijen
hier zunächft auf den Bau des großen, den modernen Anforderungen entjprechenden
Landesjpitals hin. Der Initiative des Landtages jowie der Fräftigen Unterjtüßung
ducch die Landesregierung und durch die um das Wohl des Landes bejorgten Reichsrath3-
Abgeoroneten der Bufowina war 8 zu danken, daß Seine Majeftät im Jahre 1879
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einen Theil aus den Einkünften der Wohlthätigkeits-Staatslotterie (80.000 Gulden)

dem Zwecke des zu erbauenden allgemeinen, mit einer Irrenanftalt verbundenen Kranfen-

baufes in Ezernowiß Huldvolft widmete, jo daß der umfafjende Bau eines Sranfenhaufes

(im Jahre 1886), mit Benisung aller Erfahrungen, welche die moderne medicinijch-

hirurgifche Wiffenschaft bietet, zur Ausführung gelangte. Gleiche Verdienfte darf der

Landtag um die Errichtung der „Landwirthichaftlichen Lehranftalt“ in Ezenowiß, jowie

um die Ausdehnung des Localbahn-Neges in Anspruch nehmen.

Die patriotifchen Empfindungen der Völfergruppen Diejes Landes fanden im

Zandtage ftetS einen treuen Dolmetfch. Dies war insbejondere der Fall, als das SKtronland

fich rüftete zur Feier der Hundertjährigen Bereinigung der Bufowina mit

Öfterreich (1875).

In der Landtagsfißung vom 12. Mat 1875 ift nach dem Antrage des Lande3-

hauptmann-Stellvertreters dv. Konftantinowiez-Greeul einftimmig und unter lebhaften

Beifalle der Beichluß gefaßt worden: „Die Hundertjährige Vereinigung des Herzogthums

Bukowina mit dem Kaiferftaate und die Eröffnung der Umiverfität in Czernowig werde

vom Lande in feftlicher Weife begangen.“ Daran reihten ich die weiteren Bejchlüffe,

eine Huldigungs-Deputation an das Allerhöchite Hoflager abzufenden und ein Landes-

Fefteomite einzufegen, welches die Art und Weife der Begehung diefer Landesfeier

feftzuftellen und durchzuführen hatte, In finniger Weife wurde das große Doppelfeft, die

Jubelfeier und die Eröffnung der Univerfität, auf den 4. October, das ift auf

den Namenstag des gefeierten Herrichers verlegt.

Bweinndzwanzig Jahre find feit jener Feier verfloffen, aber in allen Theilen des

Landes lebt die erhebende Erinnerung an die glänzenden Feittage des 3., 4. und 5. Detober

des Jahres 1875 in dem patriotifchen Empfinden der Völker diefes Landes fort. Es

[ebt die leuchtende Erinnerung fort an den Huldigungszug, an die Enthüllung des

Auftria-Monumentes, an die vielen, von echter Begeifterung getragenen Reden.

Am 4. October um 12 Uhr Mittags fand in der feftlich gefchmückten Aula die

Eröffnung der Univerfität in feierlichjter Weife ftatt, im Beifein des Unterrichts-

minifters dv. Steemayt, der Landeswiürdenträger, der Abgeordneten der in-und ausländischen

Univerfitäten, aller neuernannten Brofefforen, zahlreicher Deputirter der Studentencorps

der Schwefter-Univerfitäten. Mit welchem Jubel ift die Borlefung des Fatjerlichen

Stiftungsbriefes begleitet worden, in dem der erlauchte Gründer u. U. jagt: „An dem

Werke, das damals (bei Erwerbung des Landes) Unfer großer Vorfahr, weiland Kaijer

Sofeph HM. unfterblichen Angedenfens, mit Errichtung der ımentbehrlichiten niederen

Schulen begonnen hat, haben Unfere in Gott ruhenden Vorfahren und Wir jelbjt vedlich

weiter gearbeitet. Uns aber ift es mit Gottes gnädigem Beiftande zu Theil geworden,
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diefem Werke jegt — nad) Humdertjähriger Arbeit — durch Errichtung der höchften
Schule den vollendenden Abichhuf glanebeni., 0... Wir vertrauen insbefondere, daß fie
nicht nur eine Pflegeftätte werde für die hohe Wifjenschaft, für freie Sorihung und
für alle Kunft und Fertigkeit des menfchlichen Geiftes, fondern daß fie fich auch geftalte
zur edlen Pflegerin von Gottesfurcht, Sitte und Zugend, und daß fie gedeihe, blühe
und wachje zum Heile des Neiches und des Landes.“

Sin Jahre jpäter war der Hochfchule das Gfic bejchieden, Seiner Majeftät, ihrem
erhabenen Gründer in der Aula danferfüllt die Huldigung darzubringen. Der Kaifer hat
am 15. September 1880 auf feiner Reife durch die nordöftlichen Kronländer die Bufowina
befucht und war in jenen vier unvergejjenen Tagen von demjelben Jubel feines treıten
Volkes umraufcht, wie e8 bei den zwei früheren Anmefenheiten des Herrichers im October
1851 umd im Juni 1855 der Fall gewefen war,

Wie ganz verändert gegen die Suftände bei feinem Negierungsantritte mochte der
Kaijer das Land damals finden! Wie viele Neugeltaltungen hatten fich da volßogen.
Welchen Auffchwung hat da das Unterrichtswejen genommen! Bis zum Sahre 1860
bejaß das Land nur eine einzige Mittelichule, das feit dem Jahre 1808 bejtandene Gym-
nafiumin Gzernowiß. Seit diefer geit find fechs neue Mittelfchulen ins Leben gerufen
worden ımd zur erfreulichiten Blüte erwachjen. Im Jahre 1860 erfolgte die Gründung
des Öymmafiums in Suczawa, das aus den Mitteln des griechifch-orientalifchen Neligions-
fondes erhalten wird. Einem lebhaft gefühlten Bedürfniffe ward durch die Errichtung
der griechifch-orientalifchen Oberrealfchule im Jahre 1862 entjprochen. Im Jahre 1872
erhielt das Land fein drittes Syımafiım. Mit Allerhöchiter Entjehliegung vom 15. Auguft
1871 wurde die Grimdung eines Staats-Realuntergyimmafiums in Radauß genehmigt
und zugleich angeordnet, daf die Bejoldung der Lehrer und die Beiftellung der Lehrmittel
der Staat zu übernehmen, dagegenfür das Schulgebäude und defjen innere Einrichtung
die Stadtgemeinde zu forgen habe.

Aus den Segmumngen des Neichsvolfsjchulgefeges ergab fich als Conjequenz die
Errichtung einer ftaatlichen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanftalt in Szernomwiß, welche
am 1. October 1870 in feierlicher Weife eröffnet wurde. Den gewerbetreibenden Clafjen
der Bevölferung des ganzen Landes ift eine Hilfreiche WoHlthat durch die Grindung einer
E E. Staatsgewerbefchule geichaffen worden. Die Lehranftalt feierte ihre Eröffnung am
10. November 1873, die damit verbundene Fortbildungsjchule am 15. October 1876.
Während die Befoldung der Lehrer umd die Anfchaffung der Lehrmittel der Staat
übernahn, hatte die Commume von Gernowiß für die Herftellung des Schulgebäudes
zu jorgen, das die Stadtverwaltung mit einem Koftenaufwande von 60.000 fl. in
Ihöner und ftattlicher Form erftehen ließ. Um das Staats-Obergymnafium in Czernowiß,
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diefe ältefte Mitteljchule des Landes, welche an einer die Lehrziele ftörenden Überfüllung
fitt und unter allen Oymmafien Öfterreichs die ftärkfte Frequenzziffer aufwies, zu entlaften,
wurde am 1. September 1896 ein neues Staats-Untergymmafium in Czernowit eröffnet.

In Bezug auf das Bolfsjchulweien kann nicht geleugnet werden, daß die Entwicklung

desjelben in der Bukowina nicht gleichen Schritt mit den anderen, wetlichen Kronländern
gehalten hat. Aber die Segnungen des Neichsvolfsjchulgefeßes vom Jahre 1869 fommen

auch hier zur Geltung umd ift jeit diefem Zeitpunfte ein erfreulicher Aufihwung wahr-

zunehmen. Die Zahl der öffentlichen allgemeinen Volfsjchulen ift jeit dem Jahre 1850
in der Bufowina von 50 auf 327 (im Jahre 1896) gewachjen, hat fich alfo nahezu

verfiebenfacht. Der Aufjchwung ging nur langjam vor fich und ift die Steigerung exft feit
dem Erjcheinen des Neichsvol£sjchulgejeges eine bedeutendere. Arch in Bezug auf das

fange Zeit hindurch beflagenswerthe Mißverhäftniß zwijchen fchulpflichtigen uud fehul-
bejuchenden SKindern ift eine teöftliche Befjerung eingetreten. Während noch im

Jahre 1885 von 74.696 fchulpflichtigen Kindern nur 27.346 die Schule bejuchten, war
im Jahre 1896 der Procentjag dev Schufbefuchenden auf 67 geftiegen.

Die opferwillige Schulfreumdlichfeit der Stadtgemeinde von Czernowig darf bier

nicht unerwähnt bleiben. Die Stadt zählt gegenwärtig 11 öffentliche communale Schulen,

während zwei in der Errichtung begriffen find. Vor 25 Jahren find die wenigen Schulen
zumeift in gemietheten Localitäten untergebracht gewejen; feit diefer Zeit hat die Stadt-
verwaltung nicht weniger al3 zehn neue Schulgebäude mit einem ihr Budget fchwer

befajtenden Koftenaufwande erbauen afjen. Diefe rajche Ausdehnung des Volksfchul-

wejens entjpricht völlig dem Auffhwunge und der Blüte der Landeshauptitadt.

Das „Städtel”, wie Czernowiß zur Zeit der Deeupation de3 Landes in amtlichen Tabellen
genannt yoird, erwichs in faum mehr al3 einem Jahrhundert zu einer Stadt, die heute
erfüllt ijt mit einer langen Reihe der jchönften und ftattlichjten Gebäude, eine Bevölferung

von nahezu 60.000 Seelen aufweift und 5044 Häufer zählt, einer Stadt, welche die
edle Heimftätte zahlreicher Bildungsanftalten ift, in jüngfter Zeit befonders gehoben durch
die Schöpfung der großen Affanivungswerfe, der Wafjerleitung und Canalifirung, fowie

durch die Einführung der eleftrifchen Stadtbeleuchtung und Straßenbahn, welche Werke
die Stadtverwaltung in ihrer Sorge für die Wohlfahrt der Bürger mit dem Koftenauf-

wande einer Million ins Leben rief.

Unter den ftattlichen und jchönen Neubauten der lebten Decennien vagt unftreitig
al3 der bedeutendfte das griechijch-orientalifche Nefidenzgebäude, das im Bahre

1864 an Stelle des verfallenden alten Bifchofshaufes zu bauen begonnen wurde.
Diejer ftolze Brachtbau in byzantinifchem Stile ift die glänzende Heimftätte der griechifch-
orientaliichen Kirchenfürften, die auf Grund der Allerhöchften Entjchließungen Seiner
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Majeftät Franz Sofeph I. vom 11. September 1870 und 23. Sanıar 1873 die Winde
eines Erzbifchofes und Metropofiten bekleiden.

‚sn diefem gewaltigen Wandel der Dinge ift zweierlei unmwandelbar geblieben: Die
Neichstrene feiner Bölfer und das erhebende Bewußtjein aller Söhne diefes Landes, fejt-
gehalten zu haben an dem Eide der Treue, den die Wäter einft am 12, October 1777 in
feierlichhtev Weife dem Haufe Habsburg geichworen haben.
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Kronprinz Rudolf-Säule in Suczawiba.


